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G E M E I N D E - k u r z - I N F O 1/2017 
 
 

Aus der Gemeindestube… 
 
 In der ganzen Steiermark wurden die Kommandos der Freiwilligen Feuerwehren neu 

gewählt. So wurde das Kommando der FF Predlitz-Turrach, HBI Franz Rauter und 
OBI Alois Podlipnig, am 05. Jänner eindrucksvoll bestätigt. Bei der FF Einach gab es 
nach 26 Jahren einen Wechsel an der Führungsspitze. Thomas Steinwender wurde 
zum Kommandanten und Ing. Hannes Hartl zum Kommandanten-Stellvertreter gewählt. 
Auch bei der FF Stadl an der Mur wurde das Kommando in jüngere Hände gelegt. Der 
bisherige Kommandant Karl Stock übergab am 24. Februar die Geschicke der hiesigen 
Feuerwehr an den erst 22jährigen Markus Ebner. In der Funktion des Kommandanten-
Stellvertreter wurde OBI Ferdinand Geißler wiedergewählt. 

 

 Auch bei der Landjugend Einach wurde im Zuge der diesjährigen 
Generalversammlung am 05. März neu gewählt. Wir wünschen dem neugewählten 
Obmann Marcel Brunner und Katharina Rauter, die in ihrer Funktion als Leiterin 
wiedergewählt wurde, alles Gute für ihre Aufgabe. 
 

 Frau Sandra Marak aus Rinegg ist während des 
Bildungskarenzjahres (01.03.17 – 28.02.18) von Frau Lisa 
Lindschinger als Leiterin des Kindergartens in Stadl beschäftigt. 

 

 Gemeinderat Hubert Gruber hat sein Gemeinderatsmandat 
zurückgelegt. Auf den frei gewordenen Gemeinderatssitz wurde 
Manfred Moder berufen. 
 

 Aus gegebenem Anlass werden alle Hundebesitzer höflich 
daran erinnert, dass mit der Haltung eines Hundes auch „Pflichten“ 

einhergehen, damit der Vierbeiner vor allem in der Öffentlichkeit – und dazu zählt auch 
unser Wald!!! – niemanden gefährdet oder belästigt. Frei laufende und somit nicht 
beaufsichtigte Hunde entsprechen daher nicht der gesetzlich vorgesehenen 
Verwahrungspflicht. 
 

 Mit 30. Juni 2017 gelangt wiederrum die jährliche Wasser- und Kanalendabrechnung 
zur Vorschreibung. Dazu möchten wir die Hausbesitzer sehr höflich bitten, von der 
Möglichkeit der Zählerselbstablesung Gebrauch zu machen. Alle betroffenen 
Abgabepflichtigen erhalten rechtzeitig eine Ablesekarte übermittelt und werden 
gebeten, diese Karte mit dem Zählerstand umgehend beim Gemeindeamt abzugeben. 
 

 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. März 2017 den einstimmigen Beschluss 
gefasst, die bestehenden Gemeindeförderungen wie folgt zu erweitern: Künftig 
werden auch die Errichtung von Wärmepumpen mit € 300,00, die Absolvierung eines 
Fahrsicherheitstrainings für Führerscheinneulinge mit € 80,00 und die 
Betriebsgründung eines Klein- und Mittelbetriebes (KMU) nach dem ersten Jahr mit 
€ 500,00 gefördert. Details dazu können auf der Homepage der Gemeinde Stadl-
Predlitz nachgelesen werden. http://www.stadl-predlitz.gv.at/FOERDERUNGEN.187.0.html  
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 NEUVERPACHTUNG des Buffets am Badesee 

der Freizeitanlage Stadl an der Mur! Frau Agnes Gyurka 

(aktuelle Pächterin des Landcafe‘s in Stadl/Mur) und Mark 

Borbas als Geschäftspartner haben den Zuschlag für die 

Pachtung während des Sommerbetriebes 2017 (Juni, Juli u. 

August) erhalten. Eröffnung: Freitag, 02. Juni 2017!!! 
 

 

 

 Die Energie Steiermark Technik GmbH errichtet in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Stadl-Predlitz beim Gemeindeamt in Stadl eine E-

Tankstelle! Um den steigenden Anforderungen für Elektrofahrzeuge 

zu entsprechen, wird eine moderne, leistungsfähige und leicht 

erreichbare Stromtankstelle errichtet. Die Elektroladestation, 

bestehend aus einer Ladevorrichtung für zwei Fahrzeuge, kann nach 

Fertigstellung täglich 24 Stunden an 7 Wochentagen genützt 

werden.  
 

 
 

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

Die Alteisenaktion der Berg- und Naturwacht Einsatzstelle Stadl-Predlitz findet am 

Samstag, dem 22. April 2017 am Sammelplatz hinter dem Landcafe in der Zeit zwischen 

08.00 Uhr und 17.00 Uhr statt. 
 

 
 

Memory Spiel & Sportcamp 

am Sportplatz Stadl an der Mur (Freizeitanlage) 
 

Auch heuer findet wieder das Memory Spiel- & Sportcamp am Sportplatz bei der 

Freizeitanlag in Stadl an der Mur statt. 

 

Wann: 17. Juli bis 21. Juli 2017 (29. KW) 

Uhrzeit: jeweils 08.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 

Geeignet für Kinder/Jugendliche, Mädchen/Burschen von 5 – 14 Jahren. 
 

 Kosten für die Camp-Woche: € 129,-- 

Für Kinder aus der Gemeinde Stadl-Predlitz gibt es seitens der Gemeinde 

eine Unterstützung in Höhe von € 35,--. 

 optimale Betreuung während der Ferienzeit. 

 Verpflegung (Mittagessen, Obst und Gemüse als Snacks, Getränke) 

 Ausstattung für Teilnehmer/innen (Trikot und Trinkflasche) 
 

Sie können Ihr Kind online unter www.memory-sportcamps.at oder telefonisch unter 

0660/840 06 045 (Verein Delta Cultura) anmelden. 

 

Sie werden gebeten, den Betrag von € 129,-- auf das unten angeführte Konto einzuzahlen. 

Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - 

Verein Delta Cultura/Memory Sportcamps IBAN: AT32 1400 0030 1097 2611. 
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Bitte unbedingt das Camp und den Namen des Kindes oder die Kundennummer (diese 

erhalten Sie bei der online-Anmeldung) angeben. Für weitere Fragen steht Ihnen Frau 

Isabella Herovits gerne unter Tel.: 0664/22 15 311 zur Verfügung! 
 

 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
MitarbeiterIn im Gemeindedienst / BürgerInnenservice 

 
 

Gemeindeangestellte/r - Beschäftigungsausmaß 100 % 
zum Eintritt per 01.09.2017 

befristet auf 1 Jahr – danach unbefristetes Dienstverhältnis möglich 
 
 
Die Gemeinde Stadl-Predlitz sucht eine Nachbesetzung für den Bereich BürgerInnenservice 
und Mithilfe in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung. 
 
Tätigkeitsbereich: BürgerInnenservice (AnsprechpartnerIn für Anliegen der 
 GemeindebürgerInnen), Meldeangelegenheiten, sowie 
 Mithilfe in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung 
 
Anforderungsprofil: abgeschlossene Berufsausbildung 
  soziale Kompetenz im Umgang mit BürgerInnen, 
  Kolleginnen und Kollegen 
  selbständiges, eigenverantwortliches und zuverlässiges 
  Arbeiten 
  Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen und pers. 
  Bereich 
  Freude an der Arbeit im Bereich des öffentl. Verwaltungs- 
  dienstes 
  gute EDV-Anwenderkenntnisse 
  einwandfreies Leumundszeugnis 

 abgeschlossener Wehrdienst oder Zivildienst (bei 
männlichen Bewerbern) 

 
erwünscht: Hauptwohnsitz in der Gemeinde Stadl-Predlitz 
  Mitarbeit in den örtlichen Vereinen 
 
Die Probezeit beträgt einen Monat. 
 
Auf das Dienstverhältnis finden die Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1962, LGBl. Nr. 160 i.d.g.F. Anwendung. Einstufung als 
Angestellte/r in VB/c/1 mit einem Mindestentgelt in Höhe von € 1.770,60 brutto (ca. 
€ 1.350,00 netto) monatlich, Vordienstzeiten und spezifische Ausbildungen im öffentlichen 
Verwaltungsdienst werden entsprechend angerechnet. 
 
Der schriftlichen Bewerbung sind folgende Unterlagen (in Kopie) anzuschließen: 
Lebenslauf mit Foto, Schul- und Dienstzeugnisse, Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis sowie Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung. 
 
Bewerbungen sind bis spätestens Freitag, 28. April 2017, 12.00 Uhr an die Gemeinde 
Stadl-Predlitz, z.H. AL Hugo Geißler, Stadl an der Mur 120, 8862 Stadl-Predlitz oder per 
Mail an gde@stadl-predlitz.gv.at zu richten. 
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… sowie erholsame Ferien 

und schöne Feiertage 

wünscht allen Bürger/innen 

der Gemeinde Stadl-Predlitz 

 

der Gemeinderat und 

Euer Bürgermeister 

 
 

 

Vorsicht beim Abbrennen von Osterfeuern! 
 
Information zum Abheizen von pflanzlichen Materialien 
 
Für das Entfachen von „Brauchtumsfeuern“ als Ausnahme vom Verbot des Verbrennens 
von biogenen Materialien außerhalb dafür bestimmter Anlagen nach den Bestimmungen 
des Bundesluftreinhaltegesetzes, bestehen strenge zeitliche Einschränkungen! 
 
Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen, die 
ausschließlich mit trockenem, biogenem Material beschickt werden dürfen. 
 
Als solche Feuer gelten: 
 

 Osterfeuer am Karsamstag (15. April 2017): 
Das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 15 Uhr des Karsamstags bis 3 Uhr früh am 
Ostersonntag zulässig. Ein Ausweichen auf den sogenannten „Kleinen Ostersonntag“, falls 
es am Karsamstag regnet, ist NICHT zulässig. 
 

 Sonnwendfeuer (21. Juni 2017) 
 
Bei hoher Ozonbelastung sind zusätzliche Verbote möglich! 
 
Es kommt leider immer wieder zu unkontrollierten Bränden und Verletzungen. 
 
Hauptursache für schwere Brandverletzungen ist das 
unsachgemäße Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten. 
Deshalb sollte keinesfalls Benzin zum Anzünden des 
Osterfeuers verwendet werden. Auf keinen Fall dürfen 
brennbare Flüssigkeiten in das Feuer gegossen werden. 
 
Eine große Gefahr ist vor allem bei Trockenheit der 
Funkenflug, der zu Wald- und Flächenbränden führen kann. 
Das Osterfeuer kann aber auch zur Umweltsünde werden. 
Vor allem dann, wenn nicht nur trockenes Holz, sondern 
auch Kunststoffe, Textilien, Möbelstücke und sonstige 
Abfälle verbrannt werden. Das Verbrennen solcher 
Materialien ist verboten und strafbar! Verwenden Sie daher 
nur trockenes Holz als Brennmaterial für das Osterfeuer! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


